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Teilnahmebedingungen für den  
Leipziger Weihnachtsmarkt 2023 (LWM´23) 
auf der Grundlage der Marktsatzung in der aktuellen Fassung – gültig für die Jahre 2023 – 2027 – 
Beschluss Nr. VII-DS-07557 der Ratsversammlung vom 14.12.2022, veröffentlicht im 
elektronischen Leipziger Amtsblatt vom 07.01.2023 und Leipziger Amtsblatt Nr.1 vom 14.01.2023. 
insbesondere „III. Spezialmärkte; §§ 12 Öffentliche Ausschreibung und 13 Zulassung und 
Teilnahmebedingungen der Spezialmärkte 
 
Die Zulassung zum Weihnachtsmarkt wird mit folgenden Bedingungen, Auflagen und Hinweisen 
versehen: 
 
1. Marktfläche, Marktzeiten 
 
 Marktbereiche: 
(1)   Markt, Salzgässchen, Petersstraße, Grimmaische Straße, Reichsstraße, Nikolaikirchhof, 

Augustusplatz, Paulinum 
 

 
 
(2)  Der Weihnachtsmarkt findet in der Zeit vom 28.11. bis 22./23.12.2023 statt. 
 
(3)  Die Verkaufszeiten sind vorbehaltlich Änderungen wie folgt festgesetzt:  
 

Sonntag - Donnerstag 10:00 bis 21:00 Uhr 
Freitag und Samstag 10:00 bis 22:00 Uhr 

 



 

 Eröffnungstag des Weihnachtsmarktes ist der 28.11.2023. Ab 10:00 Uhr können, ab 14:00 
Uhr müssen alle Beschicker öffnen. Die offizielle, feierliche Eröffnung mit Illumination des 
Weihnachtsbaumes wird um 17:00 Uhr mit anschließendem Verkauf bis 21:00 Uhr 
durchgeführt. 

 

 Der Weihnachtsmarkt endet für die Beschicker außerhalb des Marktplatzes am 22.12.2023 
um 21:00 Uhr, für die Beschicker direkt auf dem Marktplatz am 23.12.2023 um 21:00 Uhr. 

 

 Die festgesetzten Öffnungszeiten und die Dauer des Weihnachtsmarktes können auf 
Anordnung des Veranstalters während des Verlaufs des Weihnachtsmarktes geändert 
werden. 

 
2. Gewerbegenehmigung 
 
(1) Die Beschicker müssen vor Beginn des Weihnachtsmarktes im Besitz der ordnungsgemäßen 

Gewerbeunterlagen sein. 
 
(2)  Der Verkauf und die Zubereitung von Lebensmitteln (Imbiss) sowie der Ausschank von 

alkoholischen Getränken wird nur vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung seitens der 
Stadt Leipzig (Ordnungsamt, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt) zugelassen. Für die 
Einholung dieser Genehmigung ist der Beschicker selbst verantwortlich. Die Anzeige eines 
vorübergehenden Gaststättengewerbes nach § 2 Abs. 2 SächsGastG ist bis zum 21.10.2023 
bei der Stadt Leipzig, Ordnungsamt, Sicherheitsbehörde, in 04092 Leipzig zu beantragen. 
(Formular unter www.leipzig.de/formulare/) Ansprechpartner Frau Bartsch, Tel. (0341) 123 - 
8690, Fax (0341) 123 - 8955. Betriebe, die im Besitz einer Gaststättenerlaubnis sind bzw. 
Reisegewerbekarteninhaber mit der Eintragung Ausschank von alkoholischen Getränken, 
benötigen diese Anzeige nicht. 

 
Alle Personen, die offene Lebensmittel verkaufen oder zubereiten, müssen im Besitz einer 
Bescheinigung des Gesundheitsamtes nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über die 
Belehrung der Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote nach § 42 IfSG sein; ein 
Gesundheitszeugnis nach § 18 BseuchenG gilt als oben genannte Bescheinigung. Dieses ist 
zumindest in Kopie auf Verlangen vorzuzeigen und ständig mitzuführen. 

 
3. Zuweisung, Widerruf und Räumung der Standplätze 
 
(1)  An folgenden Standorten werden vorbehaltlich innerstädtischer Baumaßnahmen den 

Beschickern die Standplätze für den Aufbau der eigenen Verkaufshäuser zugewiesen: 
• Grimmaische Straße, 
• Petersstraße, Reichsstraße, Nikolaikirchhof, Augustusplatz beidseitig, Paulinum 

 
(2)  An folgenden Standorten stellt der Veranstalter (Marktamt) für die Beschicker Miethäuser 

vorbehaltlich innerstädtischer Baumaßnahmen zur Verfügung: 
• Salzgässchen 
• Nikolaikirchhof 
• Augustusplatz (Opernseite) 
• Grimmaische Straße vor Galeria 

 
 Technische Angaben bei Anmietung eines Verkaufshauses: 

 
• Größe: Frontlänge 3,4 m; Tiefe 2,4 m 
• Elektroanschlussvorrichtung mit Zähler  
• Innenausstattung: Winkel, Einlegeböden, 2 Strahler an Lichtschiene (System ERCO) 
• Standard-Dekoration der Verkaufshäuser am Giebel mit Tannengirlande und 

Beleuchtung in der Farbe weiß vom Vermieter; 
 
(3) Die Stadt Leipzig weist die Standplätze je nach Standort ab Montag, den 20.11.2023 (eigene 

Häuser) sowie Donnerstag, 23.11.2023 und Freitag, 24.11.2023 (Miethäuser) zu. 
 Ein Anspruch auf Zuweisung eines Standplatzes in bestimmter Lage, Größe oder sonstiger 

Beschaffenheit besteht nicht, auch wenn der Beschicker schon vorher am Weihnachtsmarkt 
teilgenommen hat. Der Veranstalter behält sich ausdrücklich das Recht zur Änderung der 
Platzeinteilung nach erfolgter Zuweisung und vor Beginn der Marktöffnung vor. 

http://www.leipzig.de/formulare/


 

(4) Die Zulassung zum Weihnachtsmarkt kann aus sachlich gerechtfertigtem Grund ohne 
Geltendmachung irgendwelcher Ansprüche widerrufen werden. Ein solcher Grund liegt außer 
in den Fällen des §§ 48 und 49 Verwaltungsverfahrensgesetz insbesondere vor, wenn: 

 

1. trotz schriftlicher Abmahnung gegen diese Teilnahmebedingungen, incl. der 
Öffnungszeiten oder sonstiger einschlägiger Vorschriften verstoßen wird, 

2. der Beschicker bei der Ausgestaltung und Dekoration seines Standes und der 
Sortimentsdarbietung nicht dem Charakter und der Zweckbestimmung des 
Weihnachtsmarktes Rechnung trägt, sowie den Anordnungen des Veranstalters nicht 
Folge leistet, gemäß Ausschreibung die eigenen Verkaufshäuser kein rotes Dach ähnlich 
RAL 3002 oder RAL 3011 aufweisen, 

3. trotz einmaliger Abmahnung Artikel zum Verkauf gelangen, die in der Zulassung nicht 
genehmigt wurden, 

4. die zugewiesenen Verkaufsstände anderen Personen oder Händlern weiter- bzw. 
untervermietet werden, 

5. die Beschicker des Weihnachtsmarktes ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem 
Veranstalter bis zum 16.11.2023 nicht nachgekommen sind (Nichteinhaltung der 
Fälligkeit hat die Erhebung von Mahngebühren und Säumniszuschlägen zur Folge), 

6. die Beschicker nicht die Gewähr für die Zuverlässigkeit i. S. d. § 35 GewO bieten, 
7. der Platz des Marktes ganz oder teilweise, vorübergehend oder auf Dauer für bauliche 

Änderungen oder unaufschiebbare öffentliche Zwecke benötigt wird, 
8. die angemeldeten Anschlusswerte für Elt. und die Anzahl der Geräte überschritten 

werden. 
 
(5)  Dem Veranstalter ist nach Überweisung der Gebühren eine Kopie des Einzahlungsbeleges 

(Fax/Post/E-Mail) zu übergeben. Ohne Nachweis des Einzahlungsbeleges kann der Aufbau 
nicht erfolgen. In diesem Falle wird davon ausgegangen, dass durch den Beschicker kein 
Interesse am Platz besteht und der Veranstalter darüber anderweitig verfügen kann. 

 
(6) Sofern die Zuweisung nicht oder nur teilweise genutzt wird oder ihre Nutzung infolge höherer 

Gewalt nicht möglich ist, besteht kein Anspruch auf Herabsetzung oder Rückzahlung der 
Gebühr. 
 Sollte die Zuweisung nicht in Anspruch genommen werden, ist mit schriftlicher Begründung 
eine Rückgabe (Absage) nur bis spätestens 01.09.2023 möglich, ansonsten ist die volle 
Gebühr lt. Gebührenbescheid fällig. 

 
(7) Zuwiderhandlungen gegen die Marktzulassung und die Teilnahmebedingungen zum 
 LWM´23, stellen Ordnungswidrigkeiten dar und werden mit Abmahnungen und Geldbuße 

geahndet und können zum Ausschluss vom gegenwärtigen und künftigen LWM führen. 
 
(8) Mit Erlöschen oder Widerruf der Zuweisung ist das Verkaufshaus entschädigungslos zu 

räumen (bei Miethäusern) bzw. abzubauen (bei eigenen Häusern). Der Beschicker haftet für 
den der Stadt Leipzig hierdurch entstandenen Schaden. 

 
4. Verkaufseinrichtungen, Firmierung 
 
(1) Es darf nur die im Zulassungsbescheid erlaubte Verkaufseinrichtung eingesetzt werden (Art 

u. Größe des Verkaufshauses, technische Parameter). 
 
(2)  Die Beschicker müssen ein Firmenschild in der Größe DIN A4 mit Ansprechpartner, Firma 

und Anschrift gut sichtbar im Verkaufshaus anbringen. Ebenso ist das durch den Veranstalter 
übergebene Stand-Nummernschild gut sichtbar außen am Verkaufshaus nicht verdeckt 
durch die Verkaufsklappe an der Frontseite anzubringen. 

 
(3)  Die Beschicker von Imbissen haben: 
 

• für den Einsatz von kombinierten Stehtischen mit Öko-Abfallbehältern passend zum 
Verkaufshaus zu sorgen (keine weißen Plastiktische); 

• die Sortimente und Preise auf einer dekorativen Angebotstafel (nicht mit Kreide 
beschriftet) am Verkaufshaus sichtbar zu machen; 

• die deklarationspflichtigen Zusatzstoffe bei Lebensmitteln zu kennzeichnen; 



 

Die neuen Tassen zum Leipziger Weihnachtsmarkt 2023 können von der Firma Wohlfahrt 
KG bezogen werden. Die genauen Standorte der Spülanlagen und die finanziellen 
Konditionen erhalten Sie rechtzeitig im Merkblatt vom Mitausrichter. 

 
(4)   Verwendung von Flüssiggas:  
 

Die Verwendung von Flüssiggas wird nur ausnahmsweise und unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften erlaubt. 
 Es finden die TRF 1996 „Technische Regeln Flüssiggas“ Anwendung ebenso wie die 
Unfallverhütungs-Vorschrift Gase (UVV) und das Brandschutzmerkblatt Nr. 15 Blatt 1-4 
Stand 05/2011 (Branddirektion - Feuerwehr Leipzig). 
 Die Abnahme der Gasanlagen erfolgt in Eigenverantwortung durch Sachverständige der 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe. Die Prüfbescheinigungen sind 
während des Weihnachtsmarktes bzw. bei der Abnahme der Verkaufshäuser am Stand 
vorzuhalten. 
 Das Merkblatt der Branddirektion Leipzig wird mit dem Zulassungsbescheid ausgehändigt 
und ist Bestandteil der Teilnahmebedingungen. 

 
 

5. Auf- und Abbau der eigenen Verkaufshäuser, Bezug und Räumung der Miethäuser 
 
(1) Der Aufbau der eigenen Verkaufshäuser und der Bezug der Miethäuser durch die Beschicker 

hat zu den laut Anlage 3 festgelegten Terminen zu erfolgen.  
 
(2) Während des Auf- und Abbaus sind die Rettungswege freizuhalten. 
 
(3)  Der Abbau der eigenen Verkaufshäuser ist am Freitag, 22.12.2023 bis 24:00 Uhr 

durchzuführen. 
  Die Einfahrt in das Stadtzentrum und das Befahren der Weihnachtsmarktflächen ist am 

22.12.2023 ab 21:00 Uhr erlaubt. 
 

 Die Räumung der Miethäuser muss am Freitag, 22.12.2023 bis 24:00 Uhr erfolgt sein.  
Die Miethäuser müssen im ursprünglichen Zustand, in dem sie übernommen wurden, 
übergeben werden. Die Übergabe/Übernahme wird protokolliert. 
Für Schäden oder fehlende Ausstattung haften die Beschicker. Wird die Übergabe nicht 
ordnungsgemäß durchgeführt, werden die Kosten (Ersatzvornahme, Tackernadel-
Entfernung, Säuberung, Einlegeböden/Winkel, fehlende Schlüssel) den Beschickern in 
Rechnung gestellt. 

 Beschädigungen werden im Übergabeprotokoll vermerkt. 
 
(4) Die Beschicker haben sich nach dem Abbau bzw. der Räumung des Verkaufshauses vor 

Verlassen des Platzes beim Veranstalter abzumelden. 
 Der Platz ist besenrein persönlich vor Ort an die zuständigen Mitarbeiter des Veranstalters 
zu übergeben. 

 
 
6. Warenkreis 
 
(1)  Der im Zulassungsbescheid festgelegte Warenkreis darf ohne Zustimmung des Veranstalters 

nicht geändert werden. 
 
(2)  Das Angebot ist auf eine Anbietergruppe (Sortimentsreinheit), mit entsprechender 

Sortimentstiefe zu beschränken. 
 
(3)  Die gemäß Ausschreibung der Stadt Leipzig nicht zugelassenen Sortimente und 

Dienstleistungen dürfen nicht feilgeboten werden. Dazu gehören u.a.: Kriegsspielzeug, 
pyrotechnische Artikel, (ausgenommen Wunderkerzen), Erstellung von Horoskopen, 

 Werbe-, Neuheiten- und Restpostenverkäufe. 
 
(4) In Imbiss-Betrieben mit Alkoholausschank ist mindestens ein alkoholfreies Getränk, auf die 

gleiche Menge bezogen, billiger als die alkoholischen Getränke anzubieten. 
 



 

7. Dekoration 
 
 Die Beschicker sind verpflichtet, die Verkaufshäuser entsprechend der Zielsetzung des 

Weihnachtsmarktes zu dekorieren, wobei insbesondere beachtet werden muss: 
 

• Die Außendekoration einschließlich der Dachaufbauten ist möglichst mit natürlichem 
Tannengrün zu gestalten. 

 

• Eigenwerbung ist ausdrücklich untersagt. Eine Sortimentsbeschilderung am Haus ist 
zugelassen. 

 

• Das Dach ist als äußere Dekorationsfläche für einen weihnachtlich/märchenhaften oder 
passend zum Sortiment gestalteten Aufbau bei Beachtung der Wetterfestigkeit und 
Sturmsicherheit zu nutzen. Das Anbringen von Sortimentstafeln ist nicht zulässig. 

 

• Entsprechend den Rahmenbedingungen der Ausschreibung müssen alle eigenen 
Verkaufshäuser ein rotes Dach, ähnlich RAL 3002 oder RAL 3011 aufweisen. 

 

• Bei der Innendekoration ist das Verkaufshaus vollständig (Wandflächen, Regalbretter, 
Decke) mit Stoff bzw. im Imbissbereich entsprechend den Hygienevorschriften 
auszukleiden; Leucht- und Neonfarben sind hierbei nicht zulässig. Zur Dekoration dürfen 
nur Stoffe entsprechend DIN 4102 mindestens B 1 bzw. mindestens Klasse Cs3, der DIN 
EN 13501-1, d.h. schwer entflammbar, zur Anwendung kommen. 

 

• In den Verkaufshäusern ist eine verkaufsaktive Präsentation und hohe Warendichte 
durch zweckentsprechende Einbauten, wie Möblierung mit zusätzlichen Regalen, 
Ladentafelaufbauten, Schränken und Hängevorrichtungen umzusetzen. 

 

• Neben Lichterketten sollten grundsätzlich Energiesparlampen bzw. LED-Leuchten 
verwendet werden. Nicht zugelassen sind: Lauflichter, Blinkleuchten, farbige 
Lichterketten/Glühbirnen. Elektrische Installationen sind nur in wassergeschützten 
Ausführungen entsprechend VDE zu verwenden. 

 

• Nach Übergabe der Miethäuser haben die Beschicker selbst für Ersatz der 
Leuchtmittel zu sorgen. 

 
8. Abnahme des Verkaufshauses 
 

Die Abnahme des Verkaufshauses durch den Veranstalter findet am Montag, 27.11.2023 
sowie am Dienstag, 28.11.2023 und nach Vereinbarung von 10:00 bis 13:00 Uhr statt. 
Beachtung: Genaue Zeiten und Standorte sind Bestandteil der Teilnahmebedingungen. 

 

Zu diesem Zeitpunkt muss die Dekoration und Warenbestückung des Verkaufshauses im 
Wesentlichen abgeschlossen sein, damit die Überprüfung stattfinden kann. 
Die zusätzliche Abnahme der Imbisse durch das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt 
der Stadt Leipzig wird ab Eröffnung des LWM gesondert durchgeführt. 
Die für den Markt verantwortlichen Beschicker haben zu den festgelegten Terminen/Zeiten 
anwesend zu sein. 

 
 
9. Verhalten 
 
(1)  Alle Beschicker haben mit Betreten des Marktes die Satzung zur Durchführung von 

 Wochen-, Spezial- und Jahrmärkten in der Stadt Leipzig in der jeweils gültigen Fassung 
sowie die Teilnahmebedingungen des LWM 2023 einzuhalten. 

 
(2) Die Bestimmungen über die Preisauszeichnungen auf Märkten sind einzuhalten. Die 

einschlägigen Rechtsvorschriften sind zu beachten. Übergroße und auffällig 
hervorstechende Preisschilder, insbesondere Sonderangebote, Rabatt-Aktionen etc., sind 
untersagt. 

 
(3)  Das Aufstellen von Ware/Werbeaufstellern außerhalb des Verkaufshauses ist nicht zulässig. 

Waren dürfen nicht im Umhergehen feilgeboten und ausgerufen werden. Eigenwerbung mit 
Handzetteln, Musikprogrammen und Lautsprechern ist gemäß § 5 (3) a) der Marktsatzung 
untersagt. 



 

(4)  Gem. § 5 (3) b) sind Geräte zur Schallerzeugung und- wiedergabe, die der eigenständigen 
Außenbeschallung dienen, nicht zugelassen. 

 
(5)  Für Karussells ist eine weihnachtliche Musikbespielung von max. 70dB(A) am Fahrgeschäft 

erlaubt. 
 
(6)  Es ist nicht gestattet im Weihnachtsmarktbereich Kraftfahrzeuge abzustellen. Ausnahme 

bilden die Auf- und Abbautage (20.11. - 27.11.2023 von 07:00 bis 22:00 Uhr; 28.11.2023 von 
07:00 bis 14:00 Uhr; 22.12.2023 ab 21:00 bis 24:00 Uhr), für die vom Veranstalter 
zugewiesenen Flächen. 

 
(7)  Verankerungen im Marktgelände sind nicht zulässig. 
 
 
10. Nachhaltigkeit/Sauberkeit/Verkehrssicherheit 
 
Der Leipziger Weihnachtsmarkt ist in seiner wesentlichen Ausrichtung den Prinzipien ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit verpflichtet. 
 
Jeder Beschicker ist zu verantwortungsvollem Handeln aufgerufen und angehalten, so weit wie 
möglich 
 

- negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden 
- klimafreundliche Produkte einzusetzen 
- biologisch bzw. regional erzeugt Produkte zu verwenden und 
- faire Arbeitsbedingungen und gerechte Entlohnung zu bieten. 

 
(1) Jeder Beschicker hat vor sowie neben und hinter dem Verkaufshaus für Sauberkeit zu 

sorgen. Die Lagerung von Pappkartons und anderen Gegenständen außerhalb der 
Verkaufshäuser ist nicht, auch nicht vorübergehend, zulässig. Einzelheiten zur 
Müllentsorgung (Entsorgungsstandorte und -zeiten) werden beim Aufbau schriftlich 
mitgeteilt. 

 
(2) Verunreinigungen der Marktflächen sind zu vermeiden. Verunreinigungen (z.B. durch Fette 

und Öle) oder sonstige Beschädigungen des Gehwegbelages, sind vom Verursacher zu 
seinen Lasten zu beseitigen. Es wird unterstellt, dass die Beschicker in ihren Betrieben als 
Verursacher anzusehen sind. 

 
(3) Zur Vermeidung von unnötigem Müll und Abfall sind untersagt: Getränkedosen, 

Plastikbecher, -teller, -schalen und -besteck sowie aus Polystyrol und 
Aluminiumverbindungen hergestellte Artikel wie Tetraverpackungen für den Imbissbereich. 
Zugelassen sind z. B. von innen mit Papier beschichtete Pappteller und -schalen, 
Holzpicker/Holzbesteck, essbare Schalen und Teller, Mehrwegflaschen aus Glas etc. 

 
(4) Der Veranstalter stellt auf ausgewiesenen Flächen Großraumcontainer(Pressen) zur 

Verfügung. Dabei ist die vorgegebene Mülltrennung (Mischmüll/Papier-Pappe) konsequent 
einzuhalten.   

 
(5) Für die Biomüllentsorgung sind durch die Beschicker von Imbissen entsprechende Verträge 

für Bio-Container (Servietten, Pappe, Holzbestecke, Speisereste) mit der Stadtreinigung 
Leipzig, Geithainer Straße 60 in 04328 Leipzig abzuschließen. 

 
(6) Die Firma Käthe Wohlfahrt KG stellt für heiße Getränke einheitliche Keramiktassen zur 

Verfügung. 
 Das Spülen der Tassen erfolgt in den Spülanlagen auf dem Marktplatz und Augustusplatz. 

Einzelheiten hierzu werden den entsprechenden Beschickern gesondert mitgeteilt. 
 
(7) Die Beschicker tragen insbesondere die Verkehrssicherungspflicht gem. § 823, 836 BGB 

hinsichtlich des Standes oder Platzes und der von ihm nach dieser Zulassung zu reinigenden 
und zu streuenden Flächen. Die Beschicker sind verpflichtet, die Fläche vor seinem 
Verkaufshaus bis zur Straßenmitte, bei Kopf- und Eckständen an allen für Besucher 
zugänglichen Fronten von Schnee zu räumen und bei Glätte zu streuen. Die Verwendung 



 

von chemischen Mitteln zur Abstumpfung bei Winterbedingungen ist nicht zulässig. 
Streusand, Schneeschieber, Besen etc. sind von den Beschickern mitzubringen.  

 
 
11. Werbung und Kultur 
 

Die Werbung und das Kulturprogramm zum LWM 2023 werden durch die Stadt Leipzig als 
Veranstalter des Weihnachtsmarktes organisiert und durchgeführt. 
 
Während des Weihnachtsmarktes sind am Stand geplante Aktionen oder 
Sonderveranstaltungen rechtzeitig vorab mit dem Marktamt abzusprechen. 

 
 
12. Elektroenergie- und Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung 
 
(1) Die Stromversorgung des Weihnachtsmarktes geschieht durch ein vom Veranstalter 

beauftragtes Elektrounternehmen. Arbeiten an den Elt-Anlagen sind nur von diesem 
Handwerksbetrieb vorzunehmen. 

 
(2) Jedes eigene Verkaufshaus muss durch den Beschicker mit einem Zwischenzähler 

bestehend aus: 
• Zähler, 
• Zählertafel, FI-Schutzschalter, 
• Schukosteckdose 
ausgestattet sein und den VDE-Vorschriften entsprechen. 

 
(3) Für die elektrischen Anlagen im Verkaufshaus muss vom Beschicker vor dem Aufbau eine 

Prüfplakette bzw. eine Abnahmebescheinigung eines Fachbetriebes vorliegen. 
 
(4) Der Elektroenergieverbrauch wird durch den Veranstalter ermittelt. Die 

verbrauchsabhängigen Kosten + Anschlusspauschalen sind unter Vorbehalt am Mittwoch, 
den 20.12.2023 in bar zu entrichten. Dem Standpersonal ist im Bedarfsfall durch den 
Beschicker die Zahlungsberechtigung zu erteilen. 

 
(5) Die Anschlussmöglichkeiten an das öffentliche Trinkwassernetz werden durch den 

Veranstalter geprüft. Zum überwiegenden Teil muss das Kanister-Pump-System mit 
mindestens 2 Spülbecken von den Beschickern entsprechend den hygienischen 
Anforderungen zur Anwendung kommen. 

 
(6) Nicht fetthaltige Abwässer dürfen über die Regeneinflüsse in die Kanalisation eingeleitet 

werden. Öle, Fette, Speisereste sind in Behälter aufzufangen und von den Beschickern zu 
entsorgen. 

  



 

13. Einfahrt in das Stadtzentrum 
 

Die Innenstadt von Leipzig ist für den allgemeinen Verkehr zu bestimmten Zeiten gesperrt. 
Die Einfahrt in das Stadtzentrum ist über Neumarkt, Brühl/Katharinenstraße, Thomasgasse 
oder Ritterstraße von 5:00 bis 11:00 Uhr erlaubt (die Poller sind in dem Zeitraum abgesenkt). 
Generell ist bei der Einfahrt in das Stadtzentrum die vollständig ausgefüllte 
Ausnahmegenehmigung des Veranstalters sichtbar in das Fahrzeug zu legen. Die 
Anlieferung und der Abtransport von Waren (Befahren der Marktflächen) während des LWM 
ist täglich nur in der Zeit bis 09:30 Uhr und nach Verkaufsschluss gestattet.  
 

 
 

14. Haftung 
 
(1) Etwaige Beschädigungen der in Anspruch genommenen öffentlichen Flächen und 

Einrichtungen und der gemieteten Häuser sowie sämtliche durch diese Zulassung ausgelöste 
Schadensersatzansprüche Dritter jeglicher Art, insbesondere Entschädigungsansprüche, 
gehen ausschließlich zu Lasten der Beschicker. Die Stadt Leipzig ist insoweit freigestellt. 

 
(2) Der Beschicker befreit die Stadt Leipzig von allen Schadenersatzansprüchen, die in 

Zusammenhang mit Schäden an den Verkaufseinrichtungen oder Plätzen wegen 
Nichterfüllung der übernommenen Pflichten geltend gemacht werden. 

 
(3) Die Stadt Leipzig übernimmt keine Haftung für die Sicherheit der von den Beschickern auf 

den Markt eingebrachten Waren und Sachen. Sie lagern ausschließlich auf Gefahr der 
Beschicker. 

 
(4) Die Haftung der Beschicker beginnt mit dem Zeitpunkt des Aufbaus. Sie endet mit dem 

endgültigen Abbau des Verkaufshauses. 
 
(5) Die Beschicker haften gegenüber der Stadt Leipzig nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Sie haben auch für Schäden einzustehen, die von Erfüllungsgehilfen verursacht werden. 
 



 

(6) Die vom Veranstalter organisierte allgemeine Bewachung des LWM´23 hebt die 
Eigenverantwortung der Beschicker zum Schutz ihres Eigentums (Waren und Sachen) nicht 
auf. 

 
(7) Die Beschicker haben gegenüber der Stadt Leipzig keinen Anspruch auf Schadenersatz, 

wenn der Marktbetrieb durch ein von der Stadt Leipzig nicht zu vertretendes Ereignis 
unterbrochen wird oder ausfällt. 

 
(8) Die Beschicker sind verpflichtet, zur ausreichenden Deckung von Schäden eine gültige 

Haftpflichtversicherung abzuschließen und diese auf Verlangen der Stadt vorzulegen und die 
Prämienzahlung pro Jahr nachzuweisen. 

 
 
15. Hinweise: 
 
(1) Das Parken (PKW und Kleintransporter) ist nur auf den bewirtschafteten Parkplätzen im 

Leipziger Stadtzentrum möglich. 
 
(2) Den Bediensteten der Stadtverwaltung Leipzig ist in Ausübung ihres Dienstes der Zutritt zu 

den Verkaufshäusern zu gestatten. 
 
(3) Den Weisungen der Polizeibeamten und der Marktaufsicht ist Folge zu leisten. 
 
(4) Die Auswahlkriterien für Bewerber der Leipziger Spezialmärkte, Anlage 3 der derzeit gültigen 

Satzung, sind Grundlage für die Zulassung zum Leipziger Weihnachtsmarkt. 
 
 
16. Anerkenntnis 
 
Mit Annahme des Zulassungsbescheides gelten die Teilnahmebedingungen zum LWM 2023 als von 
den Beschickern anerkannt.  
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